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Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl in ein po-

litisches Amt! Gemeindepolitik ist herausfor-

dernd und reizvoll zugleich. Um Ihnen den 

Einstieg zu erleichtern, hat das Zentrum für 

Verwaltungsmanagement der FH Graubün-

den zusammen mit dem Amt für Gemein-

den Graubünden den vorliegenden Leitfa-

den verfasst. Er gibt Ihnen in konzentrierter 

Form die wichtigsten Hinweise für einen er-

folgreichen Start in Ihre Tätigkeit. Konsultie-

ren Sie dazu sowie zu weiterführenden  

 

 

 

 

 

 

Informationen bitte startpaket.fhgr.ch, wo  

auch die digitale Version des Starpakets ab-

rufbar ist. 

Ursin Fetz, Leiter Zentrum für  Verwaltungs-

management der FH Graubünden 

 

 

Gemeindepolitik ist für viele Behördenmit-

glieder nach wie vor eine Freizeitbeschäfti-

gung. Darum soll sie auch Freude bereiten!  

Ursin Fetz 

 

Grusswort 

 

Geschätzte Damen und Herren  

"Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne". 

Bestimmt haben Sie dieses Zitat aus dem 

Gedicht "Stufen" von Hermann Hesse auch 

schon gelesen oder gehört.  

Sie haben sich für ein Amt in Ihrer Gemeinde 

entschieden. Manches wird für Sie neu sein, 

fachlich, politisch und sozial. Damit Sie den 

Einstieg "zauberhaft" meistern können, steht 

Ihnen dieser Leitfaden zur Verfügung. Er gibt 

Ihnen in aller Kürze einen ersten Überblick 

über das Wesen und Funktionieren unserer 

Gemeinden. 

 

 

Starke Gemeinden – starker Kanton. 

Diese Strategie verfolgt Graubünden seit 

langer Zeit.  

Martin Bühler 

 

 

 

Mit Ihrem Engagement leisten Sie einen 

zentralen Beitrag für die Keimzelle unserer 

Demokratie. Früher oder später kommen 

unsere Einwohnerinnen und Einwohner in 

den Kontakt mit ihrer Gemeinde. Dort enga-

gieren sie sich kulturell, sozial und politisch. 

Wesentliche Aufgaben unseres Staates wer-

den auf der Ebene Gemeinde erfüllt. Als Teil 

eines Teams, das dafür sorgt, die Gemeinde 

zu stärken, gebührt Ihnen grossen Dank. Nur 

dank Ihnen werden echter Föderalismus 

und echte Gemeindeautonomie möglich.  

Ich wünsche Ihnen einen zauberhaften Start 

in Ihre spannende und herausfordernde Tä-

tigkeit. 

Martin Bühler, Regierungsrat, Vorsteher De-

partement für Finanzen und Gemeinden  
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1 – Die Gemeinden Graubündens 

Die politische Gemeinde setzt sich aus allen 

auf dem Gemeindegebiet wohnhaften Perso-

nen zusammen und besorgt die kommunalen 

Aufgaben. Sie ist selbständige Trägerin von 

Staatsgewalt mit eigener Selbstverwaltung 

und Selbstgesetzgebung. Sie besitzt juristi-

sche Persönlichkeit und ist rechts- und hand-

lungsfähig bzw. partei- und prozessfähig. 

Die Gemeinde bildet die unterste Ebene im 

dreistufigen schweizerischen Bundesstaat 

und wird in der Bundesverfassung ausdrück-

lich erwähnt.  

Die Gemeinde wird oft emotional oder soziolo-

gisch und nicht als rechtliche Verwaltungsein-

heit wahrgenommen. Sie ist identitätsstiftend 

und vermittelt Heimat. Auch wenn dieser As-

pekt wichtig ist, so hat dies keine rechtliche 

Bedeutung.  

Noch vor 25 Jahren gab es im Kanton Grau-

bünden 212 Gemeinden. Diese Zahl hat sich 

mittlerweile auf noch 100 (Stand 1. Januar 

2025) reduziert: Die Gemeinden sind nicht nur 

weniger geworden, sondern vor allem stärker 

und autonomer als noch vor wenigen Jahren.  

Fast drei Viertel der Bevölkerung (gut 145 000 

Personen) leben in einer der 30 Gemeinden 

mit einer Bevölkerungszahl von mehr als 2000 

Personen. Auf die übrigen 70 Gemeinden ver-

teilen sich knapp 28 Prozent der Kantonsbe-

völkerung. Fast jede dritte Person wohnt in ei-

ner der vier grössten Gemeinden Chur, Davos, 

Landquart oder Domat/Ems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Abbildung zeigt die Grössenverhältnisse der Bünd-

ner Gemeinden. Aktuell bestehen drei Gemeinden mit 

einer Einwohnerzahl von unter 100 Personen sowie 

zwei Gemeinden, die über 10 000 Einwohnerinnen und 

Einwohner aufweisen.   

 

Ein wesentlicher Teil der Einnahmen stammt 

aus Steuern, Gebühren oder Transferleistun-

gen (z.B. Finanzausgleich).  

Neben den politischen Gemeinden existieren 

in Graubünden auch Bürgergemeinden, die 

Aufgaben in einem bestimmten Bereich abde-

cken.   

Aktuell bestehen 62 Bürgergemeinden in 

Graubünden. Diese nehmen folgende Aufga-

ben wahr: Einbürgerungen, Verwaltung ihres 

Vermögens und gegebenenfalls Ausübung ih-

res Mitspracherechts in Bezug auf das Nut-

zungsvermögen der Gemeinde. Daneben un-

terstützen verschiedene Bürgergemeinden ge-

meinnützige, sportliche und kulturelle Aktivitä-

ten und Projekte. 

Das Bürgerrecht richtet sich stets nach der po-

litischen Gemeinde.  
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2 – Gemeindeaufgaben und -autonomie

Die Gemeinden erfüllen (neben Bund und Kan-

ton) Aufgaben, die im öffentlichen Interesse 

liegen, soweit das private Angebot nicht aus-

reicht. Viele Aufgaben werden den Gemeinden 

vom Kanton zur Erfüllung übertragen. Darüber 

hinaus bestimmt die Gemeinde selber, welche 

konkreten Aufgaben für sie von Bedeutung 

sind. Anhand der Jahresrechnung der Ge-

meinde (funktionale Gliederung) erkennt man 

die Aufgabengebiete einer Gemeinde:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bei der Erfüllung dieser Aufgaben können die 

Gemeinden Prioritäten in zeitlicher, quantitati-

ver oder qualitativer Hinsicht setzen. Damit 

können sie die örtlichen Bedürfnisse oder Ge-

pflogenheiten berücksichtigen, ohne dabei 

übergeordnete Anforderungen zu verletzen.  

In kaum einem anderen Kanton kommt den 

Gemeinden eine derart hohe Autonomie zu 

wie in Graubünden. 

Gemeindeautonomie heisst, dass die Ge-

meinde für die selbständige, den lokalen Ver-

hältnissen entsprechende Erfüllung öffentli-

cher Aufgaben zuständig ist. Die Autonomie in 

einem Sachbereich richtet sich nach dem 

übergeordneten Recht.  

In vielen Aufgabenbereichen bestehen über-

geordnete rechtliche Bestimmungen, die von 

der Gemeinde einzuhalten sind. Oft sind dies 

grundsätzliche Vorgaben, innerhalb derer der 

Gemeinde eine gewisse Handlungsfreiheit zur 

Umsetzung überlassen wird.  

Innerhalb dieses autonomen Bereichs ist die 

Gemeinde zur Rechtsetzung und Rechtsan-

wendung befugt.  

Bei einem Aufgabenverzicht ist das öffentli-

che Interesse an der Aufgabe durch die öffent-

liche Hand dahingefallen (z.B. vom Betrieb ei-

nes Restaurants, eines Hallenbads oder einer 

Kunsteisbahn). 

 

 

«Die Autonomie der Gemeinden ist gewähr-

leistet. Ihr Umfang wird durch das kantonale 

Recht bestimmt. Die Gemeinden sind insbe-

sondere befugt, ihre Organisation zu bestim-

men, ihre Behörden und Verwaltung einzuset-

zen sowie ihre finanziellen Angelegenheiten 

selbständig zu ordnen» (Art. 65 Kantonsver-

fassung) 

 

  

Allgemeine Verwaltung / Organisation 

Öffentliche Ordnung und Sicherheit 

Bildung 

Kultur, Sport und Freizeit 

Gesundheit 

Soziale Sicherheit 

Verkehr 

Umweltschutz und Raumordnung 

Volkswirtschaft 

Finanzen und Steuern 
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3 – Interkommunale Zusammenarbeit und  

 Auslagerung von Aufgaben  

Die Gemeinde erfüllt ihre Aufgaben im Grund-

satz selber und schafft die hierfür notwendige 

Organisation. Es kann aber angebracht sein, 

dass eine Gemeinde gewisse Aufgaben ausla-

gert oder in Zusammenarbeit mit einer ande-

ren Gemeinde wahrnimmt. Die Gründe dafür 

sind vielfältig.  

Oft sind es quantitative oder qualitative As-

pekte sowie finanzielle Fragen, die dazu füh-

ren, mit anderen Gemeinden zusammenzuar-

beiten. Oft werden Schulen, der Forstbetrieb 

oder die Feuerwehr gemeinsam geführt oder 

es wird eine ARA für verschiedene Gemeinden 

gebaut und betrieben.  

 
Die interkommunale Zusammenarbeit 
birgt Nachteile und Gefahren: 
 
− unübersichtliche Strukturen, un-
 klare Aufträge und Zuständigkei-
 ten; 
 
− mangelnde Kostentransparenz; 
 
− partikulares Problemverständnis 
 der Verantwortlichen und uner-
 wünschte Eigendynamik in den be-
 treffenden Aufgaben- und Ausga-
 benbereichen; 
 
− Beschränkungen der direkten Mit-
 wirkungsmöglichkeiten der Ge-
 meinden und ihrer Stimmberechtig-
 ten; 
 
− Kostenfolgen für Gemeinden ohne 
 die Möglichkeit adäquater Einfluss-
 nahme; 
 
− Erschwerung einer „ganzheitlichen“ 
 Gemeindepolitik. 

Die Rechtsformen der interkommunalen Zu-

sammenarbeit sind nicht beschränkt. So kön-

nen die Gemeinden untereinander vertraglich 

zusammenarbeiten oder auch öffentlich-

rechtliche oder privatrechtliche Gemeindever-

bindungen eingehen.  

Die Auslagerung von Aufgaben an Aufgaben-

träger ausserhalb der Gemeinde ist ebenfalls 

rechtlich möglich. So kann der öffentliche Ver-

kehr, der Tourismusbereich oder auch die Auf-

gaben des Gesundheitsbereichs ausgelagert 

sein.  

Für eine solche dezentralisierte Aufgabener-

füllung stehen die (selbständige) öffentlich-

rechtliche Anstalt oder auch die öffentlich-

rechtliche Körperschaft zur Verfügung. Ander-

seits ist die Übertragung von Aufgaben auf pri-

vatrechtliche Träger (z.B. eine Aktiengesell-

schaft) möglich. Bei all diesen Auslagerungs-

formen bleibt die Aufgabe letztlich aber eine 

öffentliche und die Gemeinde trägt für deren 

Erfüllung weiterhin die Verantwortung.  

Einschränkungen für die Auslagerung beste-

hen bei jenen Aufgabenbereichen, die aufs 

Engste mit der Existenz der Gemeinden zu-

sammenhängen oder die ihrer Natur nach als 

unübertragbar erscheinen. Dazu zählen insbe-

sondere jene Aufgaben, die den Stimmberech-

tigten nicht entzogen werden dürfen, wie bei-

spielsweise die Wahl der Behörden.  

Je mehr Aufgaben ausgelagert oder in Zu-

sammenarbeit mit anderen Gemeinden erfüllt 

werden, desto mehr verliert die Gemeinde an 

Autonomie. Die Lösung dagegen sind Gemein-

defusionen.  
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4 – Aufbau der Gemeinde 

Die Stimmberechtigten der Gemeinde bilden 

ein obligatorisches kommunales Organ und 

sind die höchste politische Instanz in der Ge-

meinde. Diese Ebene wird – je nachdem zu-

sammen mit dem Gemeindeparlament – als 

Legislative bezeichnet. Die Gemeindeverfas-

sung weist den Stimmberechtigten in aller Re-

gel weitere Aufgaben und Kompetenzen zu. 

Neben dem Erlass und der Änderung von Ge-

setzen entscheiden die Stimmberechtigten oft 

über Kredite ab einer bestimmten Höhe, erlas-

sen das Budget, bestimmen den Steuerfuss 

oder entscheiden über den Verkauf von Grund-

eigentum.  

Von den 100 Gemeinden kennen deren 89 die 

Gemeindeversammlung, wobei 45 Gemein-

den zusätzlich Urnenabstimmungen und/oder 

Wahlen an der Urne durchführen. In fünf Ge-

meinden besteht neben der Gemeindever-

sammlung und der Urne zusätzlich ein Parla-

ment.  

Reine Parlamentsgemeinden gibt es deren elf 

in Graubünden. Die beratende und teilweise 

beschliessende Funktion der Legislative über-

nimmt dabei das Parlament, wobei die Stimm-

bevölkerung für manchen Entscheid an die 

Urne gerufen wird.   

Der Gemeindevorstand (Exekutive) ist die lei-

tende Behörde der Gemeinde. Dem Vorstand 

obliegt die politische Verantwortung für das 

Funktionieren der Gemeinde. Er plant, koordi-

niert und überwacht die Tätigkeiten der Ge-

meinde, führt und beaufsichtigt die Gemeinde-

verwaltung. Der Vorstand ist somit die zent-

rale kommunale Behörde.  

Je nach kommunaler Rechtsgrundlage wer-

den den Vorstandsmitgliedern Departemente 

bzw. Ressorts zugewiesen. Die Exekutive wird 

durch die Gemeindepräsidentin oder den Ge-

meindepräsidenten geleitet. 

 

 

 

Meist besteht der Vorstand aus fünf Mitglie-

dern. In 13 Gemeinden setzt er sich aus sie-

ben, in sechs Gemeinden aus drei und in zwei 

Gemeinden aus neun Mitgliedern zusammen. 

Das kantonale Gemeindegesetz (GG) schreibt 

eine Mindestanzahl von drei Mitgliedern vor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu den obligatorischen Organen der Ge-

meinde gehört auch die Geschäftsprüfungs-

kommission (GPK). 

Jede Schulträgerschaft wählt nach ihren Vor-

schriften einen Schulrat, der aus mindestens 

drei Mitgliedern besteht. Der Schulrat leitet 

und beaufsichtigt die Schule.  

Je nach Gemeinde bestehen weitere Kommis-

sionen, die von der Stimmbevölkerung bzw. 

dem Parlament gewählt oder von der Exeku-

tive eingesetzt werden. 
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5 – Legislative

An der Gemeindeversammlung oder an der 

Urne wird über alle Angelegenheiten entschie-

den, die nach dem Recht der Gemeinde (z.B. in 

der Verfassung) oder gemäss kantonaler Ge-

setzgebung den Stimmberechtigten zu unter-

breiten sind. Von kantonalem Rechts wegen 

unübertragbare Kompetenzen sind: Wahl des 

Gemeindevorstands, Erlass und Änderung der 

Gemeindeverfassung, Beschluss über die Bil-

dung eines Gemeindeverbands und der Be-

schluss über eine Gemeindefusion.  

Die Gemeindeversammlung ist in den meisten 

Bündner Gemeinden ein wichtiges Organ der 

Willensbildung und Willenskundgabe durch 

die Stimmberechtigten. An einer Gemeinde-

versammlung können die Stimmberechtigten 

direkt Einfluss auf eine Vorlage nehmen. 

Die Gemeindeversammlung ist wohl die 

grundlegendste Form der direkten Demokratie 

in der Schweiz. Trotz hoher Akzeptanz und vie-

ler Vorteile bestehen in der Praxis auch ge-

wisse Nachteile. Vor allem ist die Zahl der 

Stimmberechtigten, die an den Gemeindever-

sammlungen teilnehmen, oft gering.  

In der Gemeindeverfassung sind auch jene 

Geschäfte bezeichnet, die der Urnenabstim-

mung unterliegen. Mit Ausnahme der Wahlen 

sind diese Geschäfte von der Gemeindever-

sammlung beziehungsweise vom Gemeinde-

parlament vorzuberaten und samt Abstim-

mungsempfehlung zuhanden der Urnenab-

stimmung zu verabschieden.  

 

 

 

 
Das kantonale Gemeindegesetz enthält 
nur einige Verfahrensvorschriften für die 
Gemeindeversammlung: 
 

− die Protokollführung und Protokoll-
 auflage sowie die Einsichtnahme;  
 
− das Informationsrecht der Ver-
 sammlungsteilnehmenden;  
 
− die Wiedererwägung;  
 
− die Vorberatungspflicht zuhanden 
 der Gemeindeversammlung und 
 Urne;  
 
− die Beschlussfähigkeit, die Traktan-
 dierungspflicht und die Legitimati-
 onsanforderungen für eine Be-
 schwerde;  
 
− die Öffentlichkeit der Gemeindever- 
 sammlung;  
 
− das Verbot von Ausstandsvor-
 schriften für die Gemeindever-
 sammlung. 

 
 
 

In Gemeinden mit Parlament werden die 

Stimmberechtigten indirekt durch die Parla-

mentarierinnen und Parlamentarier vertreten. 

Näheres zum Verfahren und den parlamenta-

rischen Instrumenten ist in der Regel einer Ge-

schäftsordnung des Parlaments zu entneh-

men. 

In der Regel sind alle Schweizerbürgerinnen 

und Schweizerbürger, die das 18. Lebensjahr 

erfüllt haben und in der Gemeinde wohnen, 

stimm- und wahlberechtigt. Den Bündner Ge-

meinden steht es u.a. frei, Ausländerinnen und 

Ausländern das Stimmrecht sowie das aktive 

und passive Wahlrecht in Gemeindeangele-

genheiten zu ermöglichen. 
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6 – Exekutive

Die Exekutivbehörde der politischen Gemeinde 

ist der Gemeindevorstand. Er ist die leitende Be-

hörde der Gemeinde. Das kantonale Gemeinde-

gesetz bestimmt zwei Voraussetzungen, damit 

jemand in eine Behörde und somit auch in den 

Vorstand gewählt werden kann: Stimmberechti-

gung sowie Wohnsitz in der Gemeinde.  

Es sind bestimmte Unvereinbarkeitsregeln zu 

beachten. So darf eine Gemeindeangestellte 

bzw. ein Gemeindeangestellter nicht einer 

ihr/ihm vorgesetzten Behörde angehören. Des 

Weiteren dürfen Mitglieder des Vorstands nicht 

gleichzeitig der GPK angehören.  

Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie, 

Geschwister, Ehegatten und Personen, die zu-

sammen in eingetragener Partnerschaft oder 

faktischer Lebensgemeinschaft leben, dürfen 

ebenfalls nicht gleichzeitig derselben Behörde 

angehören (Ausschlussgründe).  

Die Wahl des Gemeindevorstands erfolgt durch 

die Stimmberechtigten in der Gemeindever-

sammlung oder an der Urne. Meist bestimmt die 

Verfassung das Wahlverfahren und die Amts-

dauer. 

Die vom Gemeindevorstand vertretene Meinung 

zum Geschäft ist bei der Vorstellung und An-

tragsstellung zuhanden der Gemeindeversamm-

lung von allen Vorstandsmitgliedern zu vertreten 

(Kollegialitätsprinzip). Minderheitsmeinungen 

oder die Mehrheitsverhältnisse in der Behörde 

werden nicht öffentlich gemacht. 

Es gibt unterschiedliche Organisationsformen, 

weshalb das Pflichtenheft für das einzelne Mit-

glied der kommunalen Exekutive stark variieren 

kann. Mancherorts gibt ein Stellenbeschrieb wei-

tere Informationen. In verschiedenen Gemein-

den existiert eine Geschäftsordnung für die Exe-

kutive.  

Es gilt eine sogenannte Kompetenzvermutung 

zugunsten des Gemeindevorstands. Das heisst, 

dass er zuständig ist, sofern nicht ausdrücklich 

ein anderes Organ beauftragt ist (subsidiäre Ge-

neralkompetenz). 

 

Der Gemeindevorstand kann sich nicht auf 

das Verwalten beschränken, sondern arbeitet 

lenkend und planend. Neben dem Tagesge-

schäft entwickelt er die Strategien für die Zu-

kunft. Dabei können ihm speziell dafür entwi-

ckelte Instrumente (z.B. Leitbilder, Legislatur-

planung etc.) wertvolle Unterstützung leisten. 

Der Gemeindevorstand vertritt die Gemeinde 

gegen aussen. Dabei geht es nicht nur um die 

Wahrnehmung von Repräsentationsverpflich-

tungen, sondern insbesondere um die Artiku-

lation und Verteidigung von Interessen der Ge-

meinde, etwa gegenüber anderen Gemeinden 

oder gegenüber dem Kanton. 

Eine gute Kommunalpolitikerin oder ein guter 

Kommunalpolitiker sollte neben fachlicher 

auch soziale Kompetenz und ein Gespür für 

die empfängergerechte Kommunikation mit-

bringen. Zudem ist die Unterstützung durch 

das private und das berufliche Umfeld uner-

lässlich. 

  

 

Rechte und Pflichten des Gemeindevor-

stands (nicht abschliessend): 

 

− (in der Regel) Leitung eines Depar-
 tements; 
 
− Antragstellung für Geschäfte aus 
 dem eigenen Departement; 
 
− Studium/Mitbericht zu den übrigen 
 Geschäften; 
 
− Teilnahme an Gemeindevorstands- 
 sitzungen; 
 
− Beschlussfassung über Geschäfte, 
 die gemäss Gemeindeverfassung 
 oder Organisationsgesetzgebung 
 dem Gemeindevorstand zugewie-
 sen sind; 
 
− Teilnahme an den Sitzungen von  
 zugewiesenen Kommissionen.  
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7 – Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Die Stimmberechtigten üben durch ihre Stel-

lung als oberstes Gemeindeorgan eine ge-

wisse Kontrolle über die Tätigkeit der Exeku-

tive aus. Aus praktischen Gründen kann sich 

aber nicht jede/jeder Stimmberechtigte selber 

über die Verwaltungstätigkeit orientieren. Die-

sen Zweck erfüllt die GPK. Sie ist somit ein 

Hilfsorgan bzw. der verlängerte Arm der 

Stimmberechtigten.  

Die GPK ist ein ordentliches Organ einer jeden 

Gemeinde. Die GPK besteht aus mindestens 

drei Mitgliedern. Es ist eine Präsidentin oder 

ein Präsident zu bezeichnen.  

In Gemeinden ohne Gemeindeparlament ist 

die GPK zwingend von den Stimmberechtig-

ten (Gemeindeversammlung oder Urne) zu 

wählen. In Gemeinden mit Parlament kann die 

Wahl der GPK-Mitglieder ebenfalls durch eine 

Volkswahl erfolgen. Das kommunale Recht 

kann aber vorsehen, dass die Mitglieder der 

GPK durch das Parlament bestellt werden und 

diesem auch angehören dürfen.  

Die GPK kann ihre Prüfergebnisse, seien sie 

positiv oder negativ, den Stimmberechtigten 

zur Kenntnis bringen, allfällig festgestellte 

Missstände aufdecken und Anträge zu deren 

Behebung stellen. 

Die GPK ist für ihre Tätigkeit einzig den Stimm-

berechtigten bzw. dem Parlament gegenüber 

verantwortlich und besitzt eine unabhängige 

Stellung, weshalb das kantonale Gemeindege-

setz Unvereinbarkeits-, Ausschluss- und Aus-

standsregelungen vorschreibt.  

Die GPK ist ein Prüforgan und kein Vollzugs-

organ. Demzufolge besitzt sie keine selbstän-

digen Verwaltungs- und Entscheidungsbefug-

nisse und kann im Namen der Gemeinde auch 

keine Rechtsgeschäfte abschliessen. Die GPK 

ist keine Schattenregierung.  

Der Gemeindevorstand kann die GPK bera-

tend beiziehen (z.B. beim Budgetprozess, bei 

der Finanzplanung, bei Projektentscheiden, …).  

Die Gemeinde hat die Möglichkeit, eine ex-

terne Stelle mit einem Prüfungsauftrag zu be-

trauen. Oft wird die Rechnungsprüfung (Revi-

sion) einer externen Revisionsstelle übertra-

gen. In solchen Fällen beschränkt sich die GPK 

auf die Geschäftsprüfung und auf die Überwa-

chung des Revisionsauftrags. Um Doppelspu-

rigkeiten möglichst zu vermeiden, sind Ab-

sprachen zwischen der GPK und der externen 

Revisionsstelle notwendig. Die externe Revisi-

onsstelle kann nicht an die Stelle einer GPK 

treten, sondern nur in Ergänzung zu dieser tä-

tig sein.  

Die Wahl einer externen Revisionsstelle erfolgt 

durch den Gemeindevorstand, es sei denn, die 

GPK sei durch das Gemeinderecht dazu selber 

legitimiert.  

Mit einer guten und erfolgreichen Mitarbeit in 

der Gemeinde kann die GPK viel dazu beitra-

gen, dass sich eine Gemeinde und deren Fi-

nanzen positiv entwickeln.  
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8 – Sitzungen des Gemeindevorstands

Sitzungen gehören zum Alltag eines Gemein-

depolitikers. Umso wichtiger ist, dass diese ef-

fizient und effektiv ablaufen.  

Für die Sitzungen des Gemeindevorstands 

kann eine Geschäftsordnung den groben Rah-

men vorgeben. Darin finden sich Informationen 

über den genauen Sitzungsablauf, Aktenauf-

lage, Beschlussfassungsprozess oder das Pro-

tokoll.  

Für zielführende Sitzungen braucht es eine se-

riöse Vorbereitung, eine straffe Leitung und 

eine sinnvolle Nachbearbeitung. Sitzungen 

sollten zwar Raum und Zeit für einen offenen 

Austausch bieten. Trotzdem bieten die Vorbe-

reitung auf eine Sitzung und die Leitung Ge-

währ dafür, dass die Diskussionen zielorientiert 

und themenbezogen geführt werden können. 

Ausufernde und sehr lange Sitzungen führen 

auf die Dauer nicht zum Ziel. Zudem kann die 

digitale Geschäftsverwaltung gute Dienste 

dazu leisten, die Sitzungen effizient durchzu-

führen.  

 

Vorbereitung: 

− rechtzeitige Einladung 

− keine Sitzung ohne Traktandenliste 

− alle bekannten Informationen im   

 Voraus zustellen 

− den Antrag offenlegen 

 
Sitzungsleitung: 

− pünktlicher Beginn 

− Ziele und Zeitrahmen bestimmen 

− Pendenzenkontrolle 

− Kurze Einführung in jedes  

 Traktandum 

− geordnete und sachliche Diskussion 

− Zusammenfassung 

− Abstimmung durchführen 

− Protokollierung 

− Aufträge für nächste Sitzung  

 definieren 

− Terminfestlegung 

 
Nachbearbeitung: 
− Aufträge verarbeiten 

− Verbesserungsvorschläge 

Der Gemeindevorstand bestimmt den Sit-

zungsrhythmus, den -ort und die -zeit. Das Mit-

glied einer kommunalen Behörde ist, vorbe-

hältlich entschuldbarer Gründe, zur Teilnahme 

an den Sitzungen verpflichtet.  

Die Mitglieder des Gemeindevorstands – wie 

solche in den anderen Behörden der Ge-

meinde – müssen bei Abstimmungen und 

Wahlen innerhalb des Gremiums ihre Stimme 

abgeben. Stimmenthaltung ist also nicht mög-

lich.  

Sitzungen werden protokolliert. Zumindest 

sind die Beschlüsse zu protokollieren.  

Die Verhandlungen des Gemeindevorstands 

sind nicht öffentlich. Die Vorgänge in der Be-

hörde, die Diskussionsbeiträge und das Ab-

stimmungsverhalten der einzelnen Mitglieder 

sind vertraulich. Dies ist eine zentrale Voraus-

setzung dafür, dass die Mitglieder offen disku-

tieren und gemeinsame Lösungen finden kön-

nen.  

Mitglieder des Gemeindevorstands sind, wie 

jene anderer Behörden, zur Verschwiegenheit 

über Angelegenheiten verpflichtet, die sie in ih-

rer amtlichen Stellung wahrgenommen ha-

ben.  

Besonderen Stellenwert haben die Ausstands-

vorschriften. Sie gewährleisten die korrekte 

Zusammensetzung der kommunalen Behör-

den bei der Entscheidfindung in einzelnen 

Sachgeschäften bzw. Wahlen.  

Der Ausstand bezieht sich im Gegensatz zu 

den Unvereinbarkeitsregeln nur auf ein kon-

kretes Geschäft. Eine Person tritt bei Verhand-

lung und Abstimmung über Angelegenheiten 

in den Ausstand, wenn sie selbst, der Ehepart-

ner/die Ehepartnerin oder nahe Verwandte ein 

unmittelbares persönliches Interesse am Ent-

scheid haben. Eine Ausstandspflicht besteht 

zum Beispiel, wenn das Behördenmitglied ein 

Baugesuch eingereicht hat und somit ein un-

mittelbares Interesse am positiven Baube-

scheid hat.  

Wer sich im Ausstand befindet, muss den 

Raum für die Beratung des Geschäftes verlas-

sen. Seine blosse Anwesenheit könnte die Dis-

kussion und Entscheidfindung beeinflussen.  
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9 – Gemeindeverwaltung

Zur Verwaltung zählen sämtliche Mitarbeiten-

den einer Gemeinde. In einem engeren Ver-

ständnis gehören lediglich die Mitarbeitenden 

der allgemeinen Verwaltung dazu.  

Die Gemeinden sind in der Organisation ihrer 

Gemeindeverwaltung weitgehend frei und kön-

nen diese auf ihre Bedürfnisse abstimmen. Der 

Gemeindevorstand leitet und kontrolliert die 

Verwaltung.  

Der Gemeindeverwaltung kommt eine wichtige 

Bedeutung zu. Die Angestellten bringen die not-

wendigen Fachkompetenzen mit, verfügen über 

die erforderlichen Spezialkenntnisse und oft 

über langjährige Erfahrungen. Sie sorgen damit 

für Kontinuität und ermöglichen die Behördentä-

tigkeit im Milizsystem.  

Der Gemeindevorstand hat die Verwaltungstä-

tigkeit nach zweckmässigen Organisations-

grundsätzen auszurichten. Was zweckmässig 

ist, beurteilt sich nach den Bedürfnissen und An-

sprüchen der Gemeinde selber und kann im 

Zeitablauf auch unterschiedlich beantwortet 

werden. 

Die Gemeinden regeln die personalrechtlichen 

Belange entweder in eigenen Grundlagen oder 

sie beziehen sich auf das kantonale Personal-

recht. Die Gemeindeangestellten stehen somit 

meist in einem öffentlich-rechtlichen Arbeits-

verhältnis. Für Lehrpersonen gelten zudem kan-

tonale Vorschriften (z.B. Mindestlohn). 

Die Gemeinden unterscheiden sich bei der Orga-

nisation ihrer Verwaltung wesentlich. Die Grösse 

der Gemeinde, ihre Fläche oder ihr Standort ha-

ben Auswirkungen auf ihre Aufgaben und damit 

auch auf die Ausgestaltung der Verwaltung. 

Während grössere Gemeinden ihre Verwaltung 

oft in Abteilungen führen, kann es sein, dass eine 

kleine Gemeinde eine einzige angestellte Person 

für alle (engeren) verwaltungsspezifischen Be-

lange hat.  

Die Gemeindeverwaltung im engeren Sinn wird 

in der Regel von der Gemeindeschreiberin bzw. 

dem Gemeindeschreiber geleitet. Meist führt 

diese Person zusammen mit der Gemeindeprä-

sidentin/dem Gemeindepräsidenten die Unter-

schrift.  

Die Aufgaben der Gemeindeverwaltung sind 

vielfältig. Sie bereitet die Sitzungen des Gemein-

devorstands vor, setzt deren Beschlüsse um, 

führt die Buchhaltung, ist Ansprechstelle für die 

Bevölkerung. Die Liste liesse sich wesentlich er-

weitern.  

Verbreitet im Kanton Graubünden ist das depar-

tementale Führungssystem. In vielen Gemein-

den ist der Aufbau der Verwaltung ähnlich: All-

gemeine Verwaltung, Finanzen und Steuern, 

Bauamt und Werk- und Forstwesen. Vielfach 

separat organisiert ist die Schulverwaltung.  

Verschiedene Gemeinden haben ein Geschäfts-

leitungsmodell implementiert, das sich jedoch 

in der Ausgestaltung von Gemeinde zu Ge-

meinde unterscheiden kann.  
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10 – Gemeindeführungsmodelle

Das Führungsmodell einer Gemeinde ist für 

die Funktionen und Verantwortlichkeiten der 

Exekutivmitglieder sowie für die Ausgestal-

tung der Verwaltung nicht unwesentlich. Da-

mit hat die Wahl des Führungsmodells einen 

direkten Einfluss auf die zeitlichen Anforde-

rungen, Arbeitsinhalte und die Attraktivität ei-

nes Exekutivamts.  

In der Praxis haben sich drei Haupttypen her-

ausgeschält. Es existieren allerdings auch 

viele Zwischenformen. 

Das departementale Führungsmodell funktio-

niert ähnlich wie die Kantonsregierung bzw. 

der Bundesrat. Jedes Mitglied leitet ein Depar-

tement. Es führt neben strategischen auch 

operative Aufgaben aus. Vorteile sind umfang-

reiche Kenntnisse der Exekutivmitglieder in-

nerhalb ihres Departements und die damit ver-

bundene leichtere Aufsicht der operativen Tä-

tigkeiten innerhalb der Verwaltung. Nachteile 

sind die zeitlichen und fachlichen Belastungen 

der Amtsträger.  

Im Geschäftsleitungsmodell übernimmt die 

Gemeindepräsidentin bzw. der Gemeindeprä-

sident eine Doppelrolle als Vorsitzende(r) ei-

ner Geschäftsleitung und als Vorsitzende(r) 

im Gemeindevorstand. Die Geschäftsleitung 

besteht in der Regel aus den Kadermitarbei-

tenden der Verwaltung und ist für die fachliche 

und personelle Führung der Gemeinde verant-

wortlich. Sie kann selbständige Entscheidun-

gen treffen. Dadurch wird der übrige Gemein-

devorstand zeitlich entlastet und die Zusam-

menarbeit innerhalb der Verwaltung gestärkt. 

Hingegen wird die zeitliche Beanspruchung 

der Gemeindepräsidentin bzw. des Gemeinde-

präsidenten erhöht. Zudem kann er/sie sich 

durch die Einsitznahme in der Geschäftslei-

tung gegenüber seinen Gemeindevorstands-

mitgliedern einen Wissensvorsprung erarbei-

ten. Zu erwähnen ist, dass die Geschäftslei-

tung keine Behörde – sondern Teil der Verwal-

tung – ist und daher die «Wahlvoraussetzun-

gen» (Wohnsitzpflicht und Stimmrecht) nicht 

zu erfüllen sind.  

Beim CEO-Modell erhält der Chef/die Chefin 

der Verwaltung (angestellte Person, nicht von 

den Stimmberechtigten gewählt) die wesentli-

che operative Entscheidungskompetenz. Die 

Kompetenzen und die Verantwortung oblie-

gen einer einzigen Person, sie kann ihm Rah-

men des gewährten Budgets auch über Fi-

nanzkompetenzen verfügen. Auch wenn die-

ses an die Privatwirtschaft angelehnte Modell 

dazu führen kann, dass die Effizienz und die 

Effektivität erhöht werden, so ist der Umstand 

zu berücksichtigen, dass die Fokussierung der 

«Macht» auf eine Person in der Verwaltung po-

litische Risiken nach sich ziehen kann. Das 

langjährige Knowhow und damit auch impli-

zite Steuerungsmöglichkeiten in die strategi-

sche Ebene können zur ungewollten Umkehr 

der Führung führen. Dies ist wohl auch einer 

der wesentlichen Gründe, weshalb dieses Mo-

dell in Graubünden bislang nicht verbreitet ist.  

Für welches Führungsmodell sich eine 

Gemeinde entscheidet, ist abhängig von der 

individuellen Ausgangslage und den 

unterschiedlichen Zielen der jeweiligen 

Gemeinde und folgt letztlich der Strategie. 

Welches Führungsmodell eine Gemeinde 

wählt, ist jeweils in ihrem kommunalen Recht 

zu verankern. Zumindest die grundsätzlichen 

Rahmenbedingungen sind in der Verfassung 

aufzunehmen.  

Bei allen Führungsmodellen ist zu beachten, 

dass der Gemeindevorstand die leitende, 

planende, koordinierende Behörde bleibt. 

Somit verbleibt die politische, strategische 

und weitgehend auch operative Verant-

wortung stets beim Vorstand.  

In Graubünden haben sich das de-

partementale Führungsmodell sowie in jüng-

erer Zeit vermehrt auch das Geschäfts-

leitungsmodell etabliert.  
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11 – Kantonale (Finanz)-Aufsicht über die Gemeinden 

Das Gemeindegesetz besagt, dass die Ge-

meinden ihre Angelegenheiten im Rahmen 

des übergeordneten Rechts selbständig re-

geln. Das kantonale Recht gewährt ihnen ei-

nen möglichst weiten Handlungsspielraum. 

Zur Autonomie gehört somit auch die Eigen-

verantwortung der Gemeinden z.B. in finanzi-

ellen Belangen. 

Die den Gemeinden eingeräumte Autonomie 

wird bei der Ausübung der kantonalen Auf-

sicht über die Gemeinden beachtet. Das kan-

tonale aufsichtsrechtliche Konzept geht denn 

auch davon aus, dass die Gemeinden bei tat-

sächlichen oder vermuteten Unregelmässig-

keiten in erster Linie selbst tätig werden.  

Die Regierung übt die Aufsicht über die Ge-

meinden und die Träger der interkommunalen 

Zusammenarbeit aus. In den einzelnen Fach-

bereichen sind die kantonalen Fachstellen mit 

der Aufsicht betraut. So übt beispielsweise 

das Amt für Volksschule die Aufsicht im 

Schulwesen aus.  

Dem Amt für Gemeinden kommt im Bereich 

der Finanzaufsicht eine besondere Rolle zu. 

Auch wenn primär die Gemeinden selber dafür 

verantwortlich sind, Fehlentwicklungen im Fi-

nanzhaushalt zu vermeiden, so besteht doch 

ein kantonales Interesse, dass die Gemeinden 

finanziell nicht in Schieflage geraten.  

Die Finanzaufsicht des Kantons ist als Früher-

kennungs- und Frühwarnsystem ausgestaltet, 

was der Vermeidung von finanziellen Fehlent-

wicklungen und dem Einleiten von vorbeugen-

den Massnahmen dient. Zentrales Instrument 

ist ein jährlicher Finanzaufsichtsbericht für 

jede Gemeinde, den das Amt für Gemeinden 

erstellt. Im Zeitablauf werden so finanzielle 

Entwicklungen und Trends einer Gemeinde 

sichtbar oder mindestens abschätzbar. 

Der präventive Charakter der Finanzaufsicht 

bedingt, dass das Amt für Gemeinden frühzei-

tig den Kontakt mit den Gemeinden sucht. Das 

kann und soll dazu beitragen, formelle finanz-

aufsichtsrechtliche Interventionen zu vermei-

den. Der Wert des regelmässigen Austauschs 

liegt in erster Linie darin, gegenseitiges Ver-

ständnis und Vertrauen zu schaffen, Informa-

tionen auszutauschen, Anregungen an die Ge-

meinde weiterzugeben und Impulse für Ver-

besserungen zu geben.  

Trotzdem kann es nötig sein, dass der Kanton 

aufsichtsrechtlich tätig wird. Wenn die Ver-

schuldung der Gemeinde einen kritischen 

Wert erreicht oder auf einen solchen hinsteu-

ert, einen Bilanzfehlbetrag ausweist oder ein 

solcher zu befürchten ist oder die Grundsätze 

der Haushaltsführung und der Rechnungsle-

gung in erheblicher Weise missachtet, wird 

das Amt für Gemeinden mit der Gemeinde in 

Kontakt treten.  

Als kritische Verschuldung gilt eine relative 

Nettoverschuldung von 5000 Franken pro Ein-

wohnerin/Einwohner. Die relative Nettoschuld 

wird berechnet, indem die absolute Netto-

schuld ins Verhältnis zum Ressourcenpoten-

zial gesetzt und entsprechend dem Ressour-

cenindex gesenkt oder erhöht wird.  

Allenfalls ist eine so genannte Finanzlageab-

klärung angezeigt. Erst wenn diese vertiefte 

Auseinandersetzung mit den finanziellen Be-

langen und Aussichten kritisch ausfällt, kann 

die Regierung eine Gemeinde einer besonde-

ren Finanzaufsicht unterstellen. 

Die Unterstellung unter die besondere Finanz-

aufsicht erfolgt in folgende drei unterschiedli-

che Interventionsstufen. 

Interventionsstufe 1:  
Beratung und Beistand  

Interventionsstufe 2:  
Beistand mit erweiterten Interventionsbefug-

nissen 

Interventionsstufe 3:  
Kuratel 
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12 – Rechtsetzung in der Gemeinde

Staatliches Handeln ist nur dann möglich und 

erlaubt, wenn es sich auf Recht abstützt (Le-

galitätsprinzip). Dieser Grundsatz ist insbe-

sondere für die Exekutive und die Verwaltung 

zentral. 

Die Gemeinden sind zur eigenen Rechtset-

zung befugt. Das kommunale Recht darf je-

doch weder dem Bundes- noch dem Kantons-

recht widersprechen, bzw. dieses geht dem 

kommunalen Recht vor.  

Die wichtigsten kommunalen Rechtsgebiete 

sind, neben dem Organisationsrecht, das Bau-

recht, das Steuer- und Abgaberecht oder die 

Regelungen über die Infrastruktur.  

Die Stimmberechtigten oder allenfalls ein Par-

lament sind als Gesetzgebungsorgan für die 

Beschlussfassung über wichtige Rechtsnor-

men zuständig. 

In der Gemeindeverfassung stehen die 

Grundsätze der Organisation, der Zuständig-

keiten ihrer Organe inkl. die Zuordnung der Fi-

nanzkompetenzen. Der Erlass und die Ände-

rung der Verfassung stehen in jedem Fall im 

Kompetenzbereich der Stimmberechtigten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den kommunalen Gesetzen finden sich die 

wichtigsten Bestimmungen. Sie betreffen 

i.d.R. eine hohe Anzahl an Personen und wei-

sen eine gewisse finanzielle Bedeutung auf 

(z.B. Steuergesetz, Baugesetz). In Gemeinden 

ohne Parlament haben die Stimmberechtigen 

über den Erlass und die Änderung eines Geset-

zes zu befinden.  

In den Verordnungen sind meist weniger 

grundsätzliche, oft auch detaillierte Regelun-

gen zu finden, die zudem relativ einfach und 

schnell anpassbar sind (z.B. Gebührenverord-

nung zum Baugesetz). In der Regel erlässt der 

Gemeindevorstand eine Verordnung.  

Die Gemeinden führen ihre Erlasse in für sie 

zweckmässiger Weise und allgemein zugäng-

lich nach. In der Regel ist eine Rechtssamm-

lung im Internet verfügbar. 
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13 – Verwaltungsverfahren in der Gemeinde

Das Verwaltungsverfahren beginnt in der Re-

gel mit dem Erlass einer Verfügung. Entweder 

wird diese von Amtes wegen (z.B. Gebühren-

rechnung) oder auf Begehren (z.B. Bauge-

such) erlassen.  

Das Verwaltungsverfahren kann in zwei Pha-

sen unterteilt werden: Das nicht-streitige Ver-

fahren betrifft die Vorbereitung und den Erlass 

von Verfügungen. Im Alltag einer Gemeinde 

kommen viele Anwendungsfälle vor: Erteilung 

einer Baubewilligung, Bewilligung für das Be-

fahren der Alpstrasse, oder die Rechnungsver-

fügung fürs Abwasser. 

Beim streitigen Verfahren geht es um die An-

fechtung der Verfügung und das Verfahren zur 

Erledigung des Rechtsstreits. Meist erfolgt 

dies gerichtlich.  

Wird das Verfahren von Amtes wegen initiiert, 

haben die Verwaltungsbehörden den Sachver-

halt festzustellen und die Betroffenen anzuhö-

ren (rechtliches Gehör). Dazu gehört nicht nur, 

vor dem Fällen des Entscheids angehört zu 

werden, sondern auch bei der Beweiserhe-

bung mitwirken und in die Akten Einsicht neh-

men zu können. Das rechtliche Gehör ist das 

zentrale Mitwirkungsrecht des Privaten im 

Verwaltungsverfahren mit der Gemeinde. An-

schliessend wird das Verfahren mit einer be-

gründeten Verfügung abgeschlossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ist der Betroffene mit der Verfügung nicht 

einverstanden, kann er sie an die nächste In-

stanz weiterziehen. Dies ist meist das kanto-

nale Obergericht. Das gemeindeeigene Recht 

kann auch einen ersten Weiterzug innerhalb 

der Gemeinde vorsehen. Insbesondere im 

Baubewilligungsverfahren entscheidet in 

mancher Gemeinde eine Baukommission 

über ein Bauvorhaben. Ein strittiger Fall wird 

dann vom Gemeindevorstand entschieden mit 

der Möglichkeit, diesen Entscheid dann ans 

Obergericht und allenfalls weiter ans Bundes-

gericht zu ziehen. 

Neben der Verfügung gibt es in der Gemeinde 

weitere Handlungsformen. Dazu gehört der 

verwaltungs- und der privatrechtliche Vertrag. 

Beide Instrumente entfalten Rechtswirkung 

nach aussen. Daneben ist die Gemeindever-

waltung aber auch tätig, ohne Rechtswirkun-

gen nach aussen zu bewirken. Darunter fallen 

Auskünfte, Empfehlungen, Berichte und Ver-

nehmlassungen. 
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14 – Politische Rechte in der Gemeinde

In kaum einem Staat gibt es derart ausge-

baute Mitbestimmungsrechte des Volkes wie 

in der Schweiz. Dies gilt insbesondere für die 

Gemeinde. 

Zu den politischen Rechten gehört das Stimm-

recht, das aktive und passive Wahlrecht und 

das Recht, Referenden und Initiativen zu un-

terzeichnen. Auch alle weiteren Formen der 

politischen Partizipation sind darin enthalten 

(z.B. Petitionen).  

In der Regel werden die Stimmberechtigten öf-

ter zu Sach- oder Finanzgeschäften befragt 

als auf Kantons- oder Bundesebene. Welche 

Kompetenzen jedoch der Stimmbevölkerung 

zukommen, variiert von Gemeinde zu Ge-

meinde, weil die jeweiligen Verfassungen und 

Gesetze dies unterschiedlich regeln. Das kom-

munale Recht kennt Geschäfte, die obligato-

risch der Gemeindeversammlung und/oder 

der Urnenabstimmung zu unterbreiten sind. 

Häufig unterliegen auch Finanzvorlagen, die 

eine bestimmte Summe überschreiten, der 

Volksabstimmung (Finanzreferendum). 

Bestimmte kommunale Geschäfte sind – kan-

tonalrechtlich vorgegeben – zwingend den 

Stimmberechtigten zu unterbreiten. Dazu ge-

hört z.B. die Wahl des Gemeindevorstands, 

der Erlass und die Änderung der Gemeindever-

fassung oder die Beschlussfassung über eine 

Gemeindefusion.  

In mancher Gemeinde sieht die Verfassung 

das fakultative Referendum vor. Damit kann 

eine bestimmte Anzahl Stimmberechtigter 

mittels Unterschriftensammlung erwirken, 

dass ein Beschluss der Gemeindeversamm-

lung bzw. des Parlaments der Urnenabstim-

mung unterstellt wird.  

Das Initiativrecht räumt den Stimmberechtig-

ten das Recht ein, eine kommunale Abstim-

mung über einen von ihnen eingebrachten 

Vorschlag zu verlangen, der im Zuständig-

keitsbereich der Legislative liegt. Neben der 

Volksinitiative, die eine bestimmte Anzahl an 

Unterschriften benötigt, haben die einzelnen 

Stimmberechtigten an der Gemeindever-

sammlung ein Initiativrecht (Motion oder Ein-

zelinitiative). 

Bevor der Gemeindevorstand jedoch entspre-

chend tätig werden kann, ist eine Motion von 

der Stimmbevölkerung als erheblich zu erklä-

ren. Dies erfolgt in der Regel an der nachfol-

genden Gemeindeversammlung.  

Im Gemeindeparlament gibt es zusätzliche In-

strumente (z.B. Anfrage, Auftrag). Genaue 

Auskunft gibt die Gemeindeverfassung oder 

die Geschäftsordnung des Parlaments. 

Weiter kann in Gemeinden mit Gemeindever-

sammlung jede und jeder Stimmberechtigte 

vom Gemeindevorstand Auskunft über den 

Stand oder die Erledigung einer Gemeindean-

gelegenheit verlangen. Die Auskunft hat un-

mittelbar oder spätestens an der nächsten Ge-

meindeversammlung zu erfolgen.  

Die Gemeinde sorgt dafür, dass die Wahl- und 

Abstimmungsfreiheit geschützt wird. Die Bun-

desverfassung verlangt eine freie Willensbil-

dung und unverfälschte Stimmabgabe. Das 

bedeutet, dass die Gemeinde Wahlen und Ab-

stimmungen korrekt vorbereiten und durch-

führen muss. Dazu gehört eine richtige For-

mulierung der Abstimmungsfrage, der recht-

zeitige Versand der Unterlagen, die Einhaltung 

der Öffnungszeiten der Stimmlokale, der 

rechtmässige Zugang zu Gemeindeversamm-

lungen, eine regelkonforme Traktandierung, 

eine ordnungsgemässe Behandlung von An-

trägen an der Gemeindeversammlung, eine 

korrekte Protokollierung oder die korrekte Er-

mittlung der Wahl- und Abstimmungsresul-

tate. 
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15 – Risikomanagement der Gemeinde

Es wird für die Gemeinden immer wichtiger, 

realistische Annahmen über mögliche Risiken 

zu treffen und mit zweckmässigen Massnah-

men die Eintrittswahrscheinlichkeit oder gar 

das Schadensausmass zu minimieren. Unter 

Risiken werden Ereignisse und Entwicklungen 

verstanden, die mit einer gewissen Wahr-

scheinlichkeit eintreten und wesentliche Aus-

wirkungen auf die Aufgabenerfüllung der Ge-

meinde haben. 

Als Teil des Risikomanagements sorgt der Ge-

meindevorstand für ein zweckmässiges, risi-

koorientiertes internes Kontrollsystem (IKS). 

Er trifft damit die notwendigen Massnahmen, 

um das Vermögen zu schützen, die zweck-

mässige Verwendung der Finanzmittel sicher-

zustellen, Fehler und Unregelmässigkeiten bei 

der Buchführung zu verhindern oder aufzude-

cken sowie die Ordnungsmässigkeit der Rech-

nungslegung und die verlässliche Berichter-

stattung zu gewährleisten.  

Die Gemeinden sind verpflichtet, ein für sie 

zweckmässiges IKS zu führen.  

Es ist sinnvoll, mindestens die operativen Risi-

ken der folgenden finanzrelevanten Arbeits-

prozesse mit zweckmässigen Massnahmen 

zu minimieren: 

• Zahlungen / Flüssige Mittel 

• Leistungen und Lieferungen /  

Debitoren / Inkasso 

• Leistungsbezug und Einkauf /  

Kreditoren 

• Personaladministration / Löhne 

• Budgetierung / Finanzplanung 

• Verpflichtungs- und Zusatzkredite 

 

 

 

 

 

Das ordnungsmässige Funktionieren der In-

formations- und Kommunikationstechnologie 

(IKT) ist in der Regel für die Erledigung der fi-

nanzrelevanten Arbeitsprozesse sehr zentral.  

Es wird daher empfohlen, mit dem IKS auch 

die folgenden Bereiche abzusichern: 

• Zugriff auf Programme und Daten 

• Betrieb der IKT 

• Programm- und Datenbankanpassun-

gen 

 

Mit einem wirksamen IKS werden die operati-

ven Risiken systematisch dokumentiert, bzw. 

minimiert und die finanzrelevanten Arbeits-

prozesse können optimiert werden. Zudem 

wird der Wissenstransfer in der Verwaltung er-

höht und die Aufgaben, Kompetenzen und 

Verantwortung werden geregelt. Die Glaub-

würdigkeit gegenüber der Bevölkerung, den 

Geldgebern und kantonalen Behörden wird er-

höht. 

Für die Bündner Gemeinden sind keine kanto-

nalen Vorgaben bezüglich der Prüfung des IKS 

statuiert. Die Geschäftsprüfungskommission 

bzw. die externe Revisionsstelle kann das IKS 

prüfen, um beispielsweise eine wirkungsvolle 

und effiziente Rechnungsprüfung vorzuneh-

men.  

Die blauen Kästchen in der nachfolgenden 

Grafik zeigen Risiken, die mit dem IKS mini-

miert werden können. Der Vollständigkeit hal-

ber sind auch jene Risiken aufgezeigt, die mit 

einem umfassenden Risikomanagement re-

duziert werden könnten. 
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16 – Strategische Steuerung der Gemeinde 

Die Entwicklung der Gemeinde steht in einem 

herausfordernden Spannungsfeld zwischen 

den politischen Rahmenbedingungen, den un-

terschiedlichen Bedürfnissen der Anspruchs-

gruppen, der Fiskalbelastung sowie einem ge-

sunden Finanzhaushalt. 

Der Gemeindevorstand ist dafür verantwort-

lich, die Gemeinde nicht nur zu verwalten, son-

dern auch weiter zu entwickeln. Entscheidun-

gen von heute haben Auswirkungen auf mor-

gen.  

Mit einer längerfristigen Gemeindestrategie 

kann der Rahmen für die beabsichtigte Ent-

wicklung der Gemeinde festgelegt werden. 

Dieses Steuerungsinstrument beantwortet die 

Frage, wohin sich die Gemeinde entwickeln 

soll. Die Exekutive setzt damit Leitplanken für 

zukünftige Entscheide auf der politischen 

Ebene sowie das Handeln der Gemeindever-

waltung. 

Wichtige Anspruchsgruppen der Gemeinden 

sind neben den Einwohnerinnen und Einwoh-

nern die Vereine, die Zweitheimischen oder 

Unternehmen. Es ist sinnvoll und zielführend, 

diese punktuell in den Entwicklungsprozess 

der Gemeinde einzubeziehen und ihre konkre-

ten Erwartungen und Bedürfnisse abzuholen. 

Empfängergerechte Befragungen, persönliche 

Dialoge oder Workshops können Einblicke in 

das Stimmungsbild ergeben und liefern In-

puts. 

Das Entwicklungspotenzial einer Gemeinde 

hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Lage, 

die Grösse oder die natürlichen Begebenhei-

ten haben darauf Einfluss. Dennoch kann die  

 

 

 

 

 

 

 

Exekutive einer jeden Gemeinde Visionen ent-

wickeln und sich strategische Schwerpunkte 

und konkrete Ziele für die Entwicklung der Ge-

meinde setzen. 

Die Stossrichtungen und Schwerpunkte der 

Gemeindestrategie fliessen in ein mittelfristi-

ges Legislaturprogramm ein. Darin definiert 

die Exekutive jeweils konkrete Massnahmen 

und Ziele, mit denen sie die beabsichtigte Ent-

wicklung der Gemeinde erreichen möchte. 

Sinnvollerweise fokussiert sich die Exekutive 

auf Aufgabenbereiche, Massnahmen und 

Ziele mit grosser politischer Bedeutung. Wel-

che das konkret sind, liegt in ihrer Entschei-

dungskompetenz. 

Das Legislaturprogramm kann auch eine 

Übersicht der für die Zielerreichung notwendi-

gen Anpassungen der kommunalen Gesetzge-

bung sowie Ausgabenkredite enthalten, die 

dem Souverän voraussichtlich unterbreitet 

werden. 

Die finanziellen Konsequenzen der im Legisla-

turprogramm definierten Massnahmen und 

Ziele werden mit einem Finanzplan (vgl. Ziffer 

20, Finanzplanung) aufgezeigt. Die Bündner 

Gemeinden sind gesetzlich dazu verpflichtet, 

einen solchen im Sinne einer rollenden Pla-

nung jährlich zu erstellen. 

Die Exekutive kann die Entwicklung der Ge-

meinde massgeblich mitgestalten. Diese inte-

ressante Führungsaufgabe kann in die Tätig-

keiten Planung/Budgetierung, Durchführung, 

Kontrolle und Aktualisierung unterteilt werden 

(vgl. nachfolgende Abbildung). 
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17 – Finanzhaushalt der Gemeinde

Für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben benö-

tigt die Gemeinde finanzielle Ressourcen. Die 

Gesamtheit der finanziellen Ressourcen wird 

als Finanzhaushalt bezeichnet. Dieser wird in 

einen allgemeinen Teil und einen mit Gebüh-

ren finanzierten Teil (v.a. Spezialfinanzierun-

gen) unterteilt. 

Die Aktiven beinhalten das Finanzvermögen 

und das Verwaltungsvermögen. Das Finanz-

vermögen umfasst jene Vermögenswerte, die 

ohne Beeinträchtigung der Erfüllung öffentli-

cher Aufgaben veräussert werden können. 

Das Verwaltungsvermögen zeigt jene Werte, 

die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen 

(z.B. Schulhaus, Mehrzweckhalle, Gemein-

destrassen). 

Die Passiven umfassen das Fremdkapital und 

das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird unter-

teilt in zweckgebundenes und frei verfügbares 

Eigenkapital. 

Zu den Ausgaben gehören beispielsweise der 

Personalaufwand (z.B. Löhne, Sozialleistun-

gen), der Betrieb und Unterhalt der Infrastruk-

tur, Entschädigungen an Dritte für ausgela-

gerte Aufgaben sowie die Ausgaben für die In-

vestitionen. Die Bildung, Gesundheit und der 

Verkehr verursachen in der Regel hohe Ausga-

ben für die Gemeinde.  

Die Gemeinde finanziert ihre Ausgaben insbe-

sondere mit Steuereinnahmen, Konzessions-

erträgen sowie Erträgen aus dem Vermögen 

(z.B. Mietzinseinnahmen). Für bestimmte Auf-

gaben (z.B. Wasserversorgung, Abwasserbe-

seitigung und Abfallwirtschaft) erhebt die Ge-

meinde verursachergerechte und kostende-

ckende Gebühren.  

Die Gemeinde ist verpflichtet, jährlich über ih-

ren gesamten Finanzhaushalt Rechenschaft 

abzulegen. Dies macht sie mit der Jahresrech-

nung (vgl. Ziffer 18, Jahresrechnung). 

Die Gemeinde hat ihren Finanzhaushalt nach 

bestimmten Grundsätzen zu führen. Der 

Grundsatz des Haushaltsgleichgewichts soll 

beispielsweise eine zu hohe Verschuldung der 

Gemeinde verhindern, die das Gleichgewicht 

zwischen den Generationen stört und die 

Wettbewerbsfähigkeit und Bonität der Ge-

meinde schmälern kann.  

Damit dieses Ziel erreicht wird, werden sämt-

liche Ausgaben idealerweise selber finanziert. 

Die Gemeinde plant und steuert ihren Finanz-

haushalt daher vorausschauend mit einer Fi-

nanzplanung (vgl. Ziffer 20, Finanzplanung). 

Das nachfolgende Schema zeigt die finanzre-

levanten Zusammenhänge der verschiedenen 

Elemente des Finanzhaushalts der Gemeinde. 
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18 – Jahresrechnung 

Die Rechnungslegung und Buchführung der 

Kantone und Gemeinden ist schweizweit har-

monisiert (sogenanntes Harmonisiertes Rech-

nungslegungsmodell HRM2). Die Grundlage 

der Bündner Gemeinden für die Rechnungsle-

gung und Buchführung ist das kantonale Fi-

nanzhaushaltsgesetz (FHG), das weitgehend 

auch für die Gemeinden gilt, sowie die dazuge-

hörende Verordnung für die Gemeinden 

(FHVG).  

Die Jahresrechnung zeigt den aktuellen Stand 

des Finanzhaushalts sowie einen Vergleich 

zum Vorjahr und Budget. Sie enthält: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In der Bilanz werden per Stichtag 31. Dezem-

ber eines Jahres die Aktiven und Passiven ei-

nander gegenübergestellt. Die Aktiven werden 

unterteilt in Finanzvermögen und Verwal-

tungsvermögen. Die Passiven werden unter-

teilt in Fremdkapital und Eigenkapital. 

Die Erfolgsrechnung zeigt den Aufwand und 

den Ertrag eines Rechnungsjahres. Sie zeigt 

als Resultat den erzielten Erfolg (Gewinn oder 

Verlust).  

Die Investitionsrechnung enthält die Investiti-

onen für Verwaltungsvermögen sowie die da-

mit zusammenhängenden Einnahmen. Je 

nach Grösse der Gemeinde sind unterschied-

liche Aktivierungsgrenzen zu berücksichtigen. 

Investitionen sind ab einer bestimmten Höhe 

in die Investitionsrechnung einzustellen, im 

Verwaltungsvermögen zu bilanzieren und 

über die Nutzungsdauer abzuschreiben. 

Der Anhang zur Jahresrechnung beinhaltet die 

Rechnungslegungsgrundsätze einschliesslich 

der wesentlichen Grundsätze zur Bilanzierung 

und Bewertung, den Eigenkapitalnachweis, 

den Rückstellungsspiegel, den Beteiligungs-

spiegel, den Gewährleistungsspiegel, ein Ver-

zeichnis der grossen Beitragsempfänger, den 

Anlagenspiegel sowie zusätzliche Angaben, 

die für die Beurteilung der Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage, der Verpflichtungen 

und der finanziellen Risiken von Bedeutung 

sind. 

Die Geldflussrechnung informiert über die 

Herkunft und Verwendung der Finanzmittel. 

Sie zeigt wieviel Geld für die betrieblichen Tä-

tigkeiten benötigt wurde und aus welcher 

Quelle Geld in den Finanzhaushalt geflossen 

ist. Zudem informiert sie darüber, wie viel Geld 

investiert wurde und ob dafür Geld aufgenom-

men werden musste oder zurückbezahlt wer-

den konnte. 

Finanzkennzahlen sind wichtige Grössen für 

die Führung einer Gemeinde. Sie zeigen fi-

nanzpolitische Trends auf und unterstützen 

die Gemeindebehörden in der Steuerung der 

Finanzpolitik. Die Jahresrechnung enthält ei-

nen finanzstatistischen Ausweis.  

Als Ergänzung zu diesen Elementen gibt ein 

Kommentar eine gute und strukturierte Über-

sicht über den Finanzhaushalt der Gemeinde. 

Die Geschäftsprüfungskommission prüft spä-

testens nach jedem Jahresabschluss die 

Rechnungs- und Geschäftsführung der Ge-

meinde auf ihre Rechtmässigkeit. Sie erstattet 

der Gemeinde schriftlichen Bericht und stellt 

Antrag. Es ist üblich, dass der Prüfungsbericht 

der Geschäftsprüfungskommission sowie de-

ren Antrag in der Jahresrechnung publiziert 

werden. 

  

Bilanz 

Erfolgsrechnung 

Investitionsrechnung 

Anhang zur Jahresrechnung 

Geldflussrechnung 

Finanzkennzahlen 
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Entscheidungshilfe für eine frei bestimmbare oder gebundene Ausgabe 

19 – Kreditrecht  

Die Erfüllung der vielfältigen Gemeindeaufga-

ben führt zu Ausgaben. Im Gegensatz zu einer 

Privatperson oder einem privaten Unterneh-

men kann eine Gemeinde nicht ohne Weiteres 

Ausgaben tätigen. Sie benötigt für jede Aus-

gabe eine Bewilligung des dafür zuständigen 

Gemeindeorgans. In der Regel ist ein mehrstu-

figes Ausgabenbewilligungsverfahren zu be-

achten. 

Die Ausgaben werden unterschieden in frei be-

stimmbare oder gebundene Ausgaben sowie 

in wiederkehrende oder einmalige Ausgaben. 

Diese Unterscheidung ist für die Regelung der 

Ausgabenkompetenzen von Bedeutung. 

Eine Ausgabe gilt als frei bestimmbar, wenn 

hinsichtlich ihrer Höhe, des Zeitpunkts ihrer 

Vornahme oder anderer wesentlicher Um-

stände eine verhältnismässig grosse Hand-

lungsfreiheit besteht (z.B. Neubau Spielplatz, 

Beratungsmandat). Für eine frei bestimmbare 

Ausgabe hat das dafür zuständige Organ ei-

nen Verpflichtungskredit zu sprechen. Die Zu-

ständigkeit richtet sich nach den Ausgaben-

kompetenzen in der Gemeinde. 

Im Umkehrschluss gilt eine Ausgabe als ge-

bunden, wenn sie nicht frei bestimmbar ist. 

Beschlüsse über gebundene Ausgaben wer-

den durch die Exekutive gefällt.  

Die Unterscheidung zwischen frei bestimmba-

ren und gebundenen Ausgaben ist oftmals 

schwierig. Bei der Abklärung der Frage, ob es 

sich um eine frei bestimmbare oder gebun-

dene Ausgabe handelt, ist letztlich das Mass 

der Handlungsfreiheit im Entscheid über das 

"Ob", "Wie" und "Wann" eine Ausgabe getätigt 

wird, von entscheidender Bedeutung. Im Zwei-

felsfall ist eine frei bestimmbare Ausgabe an-

zunehmen. 

 

 

 

Eine wiederkehrende Ausgabe ist eine finanzi-

elle Verpflichtung, deren Teilbetrag bekannt, 

die Dauer der Verpflichtung jedoch ungewiss 

ist. Bei wiederkehrenden Ausgaben ist die 

Höhe der erstmaligen frei bestimmbaren Aus-

gabe massgebend für die Zuständigkeit. Bei 

einer einmaligen Ausgabe ist der Gesamtbe-

trag im Voraus bekannt. Dabei ist es unerheb-

lich, ob sie sich rechnungsmässig auf mehrere 

Jahre verteilt oder in einem einzigen Jahr voll-

umfänglich fällig wird. Massgebend für die Zu-

ständigkeit der Ausgabenbewilligung ist der 

Gesamtbetrag. 

Das Ausgabenbewilligungsverfahren stellt 

zeitlich und zuständigkeitsmässig ein mehr-

stufiges Verfahren dar. So bedingt jede Aus-

gabe eine Rechtsgrundlage, einen Kreditbe-

schluss und eine Bewilligung für die Zahlung.  

 

 

Als Rechtsgrundlage kann die Gemeindever-

fassung, ein kommunales Gesetz, eine inter-

kommunale Vereinbarung, ein Grundsatzbe-

schluss des Souveräns oder ein Gerichtsent-

scheid herangezogen werden.  

Kredite sind in Form von Verpflichtungs-, Zu-

satz-, Budget- oder Nachtragskrediten vom 

dazu zuständigen Organ zu beschliessen.  

Der Verpflichtungskredit umfasst alle nach 

dem Grundsatz der Einheit der Materie zu-

sammengehörenden Ausgaben, die nach der 

Genehmigung zur Realisierung eines Vorha-

bens nötig sind. Reichen die Mittel nicht, ist 

vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen ein 

Zusatzkredit einzuholen.  

Die Budgetkredite sind die Grundlage und der 

Rahmen für die Zahlung. Sie werden mit der 

Budgetgenehmigung beschlossen. Reichen 

die Mittel nicht, ist ein Nachtragskredit einzu-

holen.  

  

Rechtsgrundlage Kreditbeschluss Bewilligung für 

die Zahlung 
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20 – Finanzplanung 

Die mittelfristige Finanzplanung, die sich auf 

das Legislaturprogramm abstützt, hilft der 

Exekutive, ihre (finanzpolitischen) Ziele zu er-

reichen bzw. die Auswirkungen der Aufgaben 

auf den Finanzhaushalt sichtbar zu machen. 

Die Finanzplanung gibt einen Überblick über 

die Investitionen und Aufgaben, die Entwick-

lung des Finanzhaushalts sowie den zukünfti-

gen Finanzbedarf.  

Der Finanzplan ist so zu erstellen, dass er die 

künftige Entwicklung des Finanzhaushalts 

frühzeitig erkennen lässt und dazu beiträgt, 

eine negative Entwicklung zu vermeiden. 

 

 

Der Finanzplan enthält: 

 

− die finanz- und wirtschaftspolitisch  

 relevanten Eckdaten; 
 
− einen Überblick über den zukünftigen 

 Aufwand und Ertrag der Erfolgsrech-

 nung; 
 
− die Ausgaben und Einnahmen der 

 Investitionsrechnung; 
 
− die Entwicklung wesentlicher Finanz-

 kennzahlen; 
 
− einen Ausblick auf die finanzpoliti-

 schen Konsequenzen und allenfalls 

 auf die einzuleitenden vorsorglichen 

 Massnahmen (Finanzstrategie). 

 

 

Die Finanzplanung ist eine Kernaufgabe der 

Exekutive. Die Exekutive trifft die notwendigen 

Entscheide, koordiniert den Finanzplanungs-

prozess. Die Exekutive wird dabei von der Ver-

waltung unterstützt. Für operative Arbeiten 

(z.B. Informationsbeschaffung, Prognosen, 

Kalkulationen) sind die für die Aufgaben ver-

antwortlichen Personen einzubeziehen, die 

über die notwendigen Informationen für die Fi-

nanzplanung verfügen. Mancherorts wird eine 

Finanzplanungskommission eingesetzt. 

Nur ein aktueller Finanzplan ist ein nützliches 

Planungs- und Steuerungsinstrument. Er ist 

daher jährlich im Sinne einer rollenden Pla-

nung zu überarbeiten und zu aktualisieren. 

Die Finanzplanung ist der Gemeindever-

sammlung oder dem Parlament jährlich zur 

Kenntnis zu bringen.  

Die Finanzplanung kann in folgende sieben 

Schritte unterteilt werden: 

 

 

 

Die kurzfristige Planung und Steuerung des Fi-

nanzhaushalts erfolgt mit dem jährlichen 

Budget, das sich auf die Finanzplanung ab-

stützt. 
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21 – Finanzausgleich

Mit dem innerkantonalen Finanzausgleich 

(FA) wird gewährleistet, dass die Gemeinden 

ihre Aufgaben erfüllen und Leistungen erbrin-

gen können, ohne dass die Unterschiede in der 

Steuerbelastung zwischen ressourcenschwä-

cheren und -stärkeren Gemeinden allzu gross 

würden.  

Im Jahr 1958 wurde der Finanzausgleich für 

die Bündner Gemeinden, als Antwort auf die 

Abwanderungsbewegungen aus den Bergge-

meinden und die Wasserzinsen, die einzelne 

Gemeinden erhielten, eingeführt.  

Mit der FA-Reform im Jahr 2016 – mit der Ein-

führung eines Ressourcen- und Lastenaus-

gleichs – wurde das bis dahin geltende Sys-

tem mit einem direkten und indirekten Finanz-

ausgleich durch ein modernes abgelöst.  

Der Ressourcenausgleich (RA) sorgt für einen 

gezielten und wirksamen Abbau der Unter-

schiede in der finanziellen Leistungsfähigkeit 

der Gemeinden. Der RA wird sowohl von den 

ressourcenstarken Gemeinden wie auch vom 

Kanton finanziert.  

Der Gebirgs- und Schullastenausgleich (GLA) 

gilt strukturell bedingte, deutlich überdurch-

schnittlich hohe bzw. übermässige und von 

den Gemeinden weitgehend unbeeinflussbare 

Lasten ab. Damit werden vor allem die erheb-

lichen geografisch-topografischen Lasten so-

wie auch überdurchschnittliche Schullasten 

ausgeglichen. Die Mittel werden nach nicht di-

rekt beeinflussbaren Kriterien auf die Gemein-

den verteilt (Besiedlungsstruktur, Strassenlän-

gen und Schülerquote), wobei Mittel nur dann 

ausgerichtet werden, wenn bei den erwähnten 

Kriterien insgesamt, d.h. summiert eine über-

mässige Belastung vorliegt. Der GLA wird vom 

Kanton finanziert. 

Der Lastenausgleich Soziales (SLA) über-

nimmt, abgestuft nach der effektiven Belas-

tung, die für die Gemeinden nicht beeinfluss-

baren Unterstützungsleistungen und Alimen-

tenbevorschussungen. Übersteigt der Netto-

aufwand einer Gemeinde drei Prozent des 

Ressourcenpotenzials, wird sie ausgleichsbe-

rechtigt. Steigende Aufwendungen führen zu 

einem prozentual höheren Ausgleich. Extreme 

Belastungen für einzelne Gemeinden werden 

verhindert. Der SLA wird vom Kanton finan-

ziert.  

Der individuelle Härteausgleich für besondere 

Lasten (ILA) wurde eingeführt, damit einer Ge-

meinde auf Gesuch hin aufgrund von nicht be-

einflussbaren ausserordentlichen Ereignissen 

und Verhältnissen Sonderbeiträge gewährt 

werden können. 

Zu erwähnen ist, dass die Förderbeiträge an 

Gemeindezusammenschlüsse ebenfalls aus 

der Spezialfinanzierung Finanzausgleich für 

die Gemeinden stammen. 
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22 – Information und Kommunikation 

Die Gemeinde informiert die Öffentlichkeit pe-

riodisch und in angemessener Weise. Kom-

munikation in der Gemeinde sollte folgende 

Standards erfüllen: 

 

 

− aktiv im Sinne einer Bringschuld; 

− frühzeitig und rechtzeitig auch zu  

  negativen Themen; 

− sachlich und wahr; 

− einheitlich im Sinne des Kollegialitäts-

 prinzips; 

− koordiniert zwischen den Akteuren;  

− kontinuierlich und nicht nur zufällig; 

− transparent; 

− zielgruppen- und mediengerecht. 

 

 

Ein Kommunikationskonzept hilft den Verant-

wortlichen, die Ausgangslage, die Kommuni-

kationsziele und deren Planung und Umset-

zung zu organisieren. Darin werden neben den 

einzelnen Zielen auch die Zuständigkeiten und 

die entsprechenden Kommunikationsinstru-

mente definiert. Klassische Instrumente sind 

etwa das amtliche Publikationsorgan, die Ge-

meinde-Webseite, die Orientierungsversamm-

lung, das Schwarze Brett oder Newsletter. An 

Bedeutung gewonnen haben die sozialen Me-

dien oder digitale Dorfplätze. Diese Kanäle 

sind spontaner und reaktionsintensiver zu be-

wirtschaften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anforderungen an die Medienarbeit sind 

gestiegen. Ein aktueller Web-Auftritt, das Ver-

senden von Medienmitteilungen und die Ver-

anstaltung von Medienkonferenzen genügen 

in aller Regel heute nicht mehr.  

Entscheidend für eine sinnvolle und professio-

nelle Kommunikation sind die interne Abspra-

che und die klare Zuteilung, damit die Ge-

meinde mit einer Stimme an die Öffentlichkeit 

tritt.  

Verschiedene Gemeinden haben das Öffent-

lichkeitsprinzip eingeführt. Obschon es in 

Graubünden unterschiedliche Ausprägungen 

dazu gibt, gelten diesbezüglich meist die fol-

genden Grundsätze: Jede Person hat ohne In-

teressensnachweis das Recht, amtliche Doku-

mente einzusehen und von den Behörden Aus-

künfte über den Inhalt amtlicher Dokumente 

zu erhalten.  

Der richtigen Kommunikation vor Wahlen und 

Abstimmungen kommt eine besondere Be-

deutung zu. Die Stimmberechtigten sind hin-

reichend, aber auch zurückhaltend über den 

Abstimmungsgegenstand zu informieren. Öf-

fentliche Auftritte von Behördenvertretern ha-

ben sachlich, objektiv und verhältnismässig zu 

sein. Bei Wahlen sind behördliche Informati-

onstätigkeiten und Einflussnahmen grund-

sätzlich ausgeschlossen, soweit sie über neut-

rale Informationen zum Wahlverfahren hin-

ausgehen. Den Gemeinden steht es jedoch 

frei, das Wahlverfahren im eigenen Recht zu 

konkretisieren und beispielsweise die Be-

kanntgabe der Kandidierenden im amtlichen 

Publikationsorgan vorzusehen.  
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Weiterführende Informationen 

Konferenz der kantonalen Finanzdirektorin-

nen und –direktoren (2008): Handbuch Har-

monisiertes Rechnungsmodell für die Kan-

tone und Gemeinden HRM 2, Bern.  

Das Amt für Gemeinden (AFG) Graubünden 

bietet auf seiner Webseite verschiedene 

Praxisempfehlungen, Praxisfestlegungen, 

Leitfäden und Handbücher an, die die in die-

sem Startpaket aufgeführten Bereiche ver-

tieft: www.afg.gr.ch 

Die Rechtssammlung des Kantons ist auf 

der Seite https://www.gr-

lex.gr.ch/app/de/systematic/texts_of_law 

abrufbar.  

 

http://www.afg.gr.ch/
https://www.gr-lex.gr.ch/app/de/systematic/texts_of_law
https://www.gr-lex.gr.ch/app/de/systematic/texts_of_law
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